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STREIT 3 / 97 

der Ausreisepflicht festzuhalten, nicht ersichtlich 
sind, ist das dem Antragsgegner in§ 55 Abs. 3 AuslG 
eröffnete Ermessen zugleich auf Null reduziere. Der 
Antragstellerin muß deshalb eine Duldung erteile 
werden. Sofern dieses Verfahren länger als hier bean­
tragt dauern sollte, dürfte ein entsprechender Verlän­
gerungsanspruch bestehen. In diesem Zusammen­
hang weist die Kammer auch darauf hin, daß der 
Aufenthalt des Kindes gemäß § 69 Abs. 3 Satz 2 
AuslG derzeit als erlaubt gilt, so daß eine Beendigung 
des Aufenthalts der Mutter auch aus diesem Grunde 
unverhältnismäßig wäre. Eine Aufenthaltsbeschrän­
kung für das Kind gemäß§ 3 Abs. 5 AuslG dürfte vor 
Klärung der Staatsangehörigkeit ebenfalls nicht zu­
lässig sein. 

2. Einern Ausländer kann gemäß § 55 Abs. 3 
AuslG eine Duldung erteilt werden, wenn erhebliche 
öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere 
Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Auch das ist 
hier zu bejahen, denn die Staatsanwaltschaft hält die 
Anwesenheit der Antragstellerin für ein laufendes 
Strafverfahren für erforderlich, während besondere -
über die Ausreisepflicht als solche hinausgehende -
öffentliche Interessen an der sofortigen Durchset­
zung der Ausreisepflicht nicht ersichtlich sind. 

Die Antragstellerin ist Hauptzeugin in dem von 
der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin 
geführten Strafverfahren, das wegen Förderung der 
Prostitution und schweren Menschenhandels einge­
leitet worden ist. Das Verfahren befindet sich im 
Stadium vor der Anklageerhebung, so daß das Ende 
derzeit noch nicht absehbar ist. Die zuständige Staats­
anwältin hat erklärt, einer Abschiebung könne zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht zugestimmt werden. Auf die 
Aussage der Zeugin in einer möglichen Hauptver­
handlung könne nicht verzichtet werden. Im Verwal­
tungsverfahren hatte das Landeskriminalamt bereits 
im April 1996 darauf hingewiesen, daß die Zeugin 
möglicherweise noch benötigt werde, und das Lan­
deseinwohneramt Berlin darum gebeten, mit der 
Staatsanwaltschaft zu klären, ob die Antragstellerin 
vorübergehend in Berlin bleiben müsse. Der Antrags­
gegner hat in dem hier angegegriffenen Bescheid 
gleichwohl die Erteilung einer Duldung versagt und 
der Antragstellerin die Abschiebung angedroht, ohne 
sich an die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
Berlin zu wenden. 

Dieses Verhalten des Antragsgegners ist der Kam­
mer nicht nachvollziehbar. Es steht im Widerspruch 
zu dem öffentlichen Interesse an einer wirksan1en 
Strafverfolgung, zumal auch dem Antragsgegner be­
kannt sein dürfte, daß die Strafverfolgung in Fällen 
der Förderung der Prostitution und des Menschen­
handels häufig daran scheitert, daß es an gerichdich 
verwertbaren Zeugenaussagen fehlt. 
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Der Antragsgegner ist insoweit seiner aus § 55 
Abs. 3 AuslG folgenden Verpflichtung, von Amts 
wegen zu prüfen, ob der Durchsetzung der Ausreise­
pflicht erhebliche öffentliche Interessen entgegenste­
hen, nicht in der gebotenen Weise nachgekomme­
nen. 

Der Antragstellerin ist deshalb im öffendichen 
Interesse so lange eine Duldung zu erteilen, wie ihre 
Anwesenheit für das Strafverfahren benötigt wird. 

Mitgeteilt von Petra lsabel Schlagenhauf, Berlin 

Mitteilung der Einsenderin: 
Die Behörde hat keine Beschwerde eingelegt und 

Duldung zunächst für sechs Monate erteile. 

Beschluß 
BDO §§ 91, 92, 95 II, 126 I 1, 3; 
BBG § 31 I 1 Nr. 1; BeschäftigcenschuczG 
§ 2 II 2 Nr. 2, III 
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als 
Dienstvergehen 

Zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz als 
Dienstvergehen i.S. des§ 2 III i. V mit II 2 Nr. 2 des 
Beschäftigtenschutzgesetzes vom 24. 61994. 

BVerwG, Beseht. v. 15.11.1996 - 1 DB 5/96 (BDiszG) 

Der Präsident der Direktion der Deutschen Post AG ordnete 
gegen den Beamten, der sich als Posthauptschaffner im Beamten­
verhälrnis auf Probe befindet, ein Untersuchungsverfahren und 
zugleich dessen vorläufige Dienstenthebung sowie die Einbehal­
tung von zwanzig vom Hundert seiner Dienstbezüge an. Die 
angeordneten Maßnahmen sind damit begründet worden, daß 
der Beamte in Briefen und auf Postkarten, die an die Lufrposrleit­
stelle und an die Dienststelle gerichtet gewesen seien, die Zeugin 
X ,,schwer beleidige, sexuell belästige und bedroht" habe. Dabei 
habe er auch auf Briefumschlägen und auf Postkarten beleidigen­
de und obszöne Bemerkungen angebracht. 

Aus den Gründen: 
Dadurch, daß der Beamte der Zeugin X im Früh­

jahr und Sommer Briefe und Postkarten mit Auffor­
derung zu sexuellen Handlungen und Bemerkungen 
sexuellen Inhalts schrieb, obwohl ihm bekannt war, 
daß dies von der Zeugin abgelehnt wurde, hat er 
vorsätzlich gegen § 2 III i.V mit II 2 Nr. 2 des 
Gesetzes zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz (BeschäftigtenschutzG) 
vom 24.6.1994 (BGB! I, 1406, 1412) verscoßen und 
damit gern.§ 2 III dieses Gesetzes ein Dienstvergehen 
begangen.§ 2 III gilt auch für sexuelle Belästigungen 
am Arbeitsplatz durch Kollegen (amtl. Begr. zu Are. 
11 § 2 II des Gesetzen rwurfs der Bundesregierung zur 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern, BR-Dr 12/5468, S. 47). Nach§ 2 II 
BeschäfcigtenschutzG ist sexuelle Belästigung am Ar-
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